
FFH-GEBIET “MOORWEIDE BEI STAPEN“ (EU-CODE: DE 3232-304, 
LANDESCODE: FFH0253) 
 
Gemäß § 14 N2000-LVO LSA entsprechen die in den §§ 6 bis 12 sowie in § 3 der 
gebietsbezogenen Anlage enthaltenen Bestimmungen Maßnahmen i. S. d. Artikel 6 Absatz 1 
Satz 1 HS 1 FFH-RL bzw. Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen i. S. d. § 23 
Absatz 2 NatSchG LSA. Ergänzend werden im Folgenden zur Wahrung oder 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Schutzgüter des besonderen 
Schutzgebietes Bewirtschaftungs- sowie Entwicklungsmaßgaben festgelegt.  
 
 

Maßgaben für die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Tierart gemäß Anhang II FFH-RL sind insbesondere: 

für den Fischotter die Erhaltung oder die Wiederherstellung zusammenhängender und 
vernetzter Oberflächengewässer mit einer natürlichen oder naturnahen Gewässerstruktur 
sowie die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch angel- oder berufsfischereiliche 
Nutzung, Gewässerausbau, Habitatzerschneidung (z. B. Wanderbarrieren, insbesondere an 
Straßenquerungen) oder eine nicht artangepasste Gewässerunterhaltung. 


